
   

 
 
 
 
 
 

An  
den Vorsitzenden des Ausschusses 
für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz 
Herrn Karl-Heinz Göbel 
 
 
 
 
 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 6.06.2016 

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Masterplan Neandertal 
 

 

Sehr geehrter Herr Göbel, 

 
im Zusammenhang mit der Planung zum Masterplan Neandertal haben die Naturschutzverbände 

BUND, FAUFLO (LNU) und NABU unter dem Titel „NaturKulTour Neandertal -Masterplan 

Neandertal“ schriftlich sehr detaillierte Vorschläge zu folgenden Projekten eingereicht und um 
Berücksichtigung gebeten (siehe Anlagen): 
 
1. Amphibienschutzanlage Talstraße 
2. Biotopverbund Zauneidechse (Lacerta agilis) 
3. Fledermausquartier am Sportplatz Neandertal 
4. Leitbilder 
5. Berücksichtigung der Festsetzungen im Landschaftsplan des Kreises Mettmann 
6. Erhalt und Schaffung von störungsarmen Kernzonen 
7. Vernetzung des NSG Tongrube Majefski und des NSG Neandertal 
8. Vogelschutzgebiet Schlammteich 
 

Anfrage: 

 

Die Verwaltung wird gebeten in der ULAN Sitzung am 6.Juni 2016 die Frage zu beantwor-

ten, ob und wie die acht Projektvorschläge in die Planungen zum Masterplan Neandertal 

bereits einbezogen wurden oder noch einbezogen werden? 
 
 
gez. 
Felix Gorris, Kreistagsabgeordneter 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Alexandra von der Heiden, Fraktionsgeschäftsführerin 

GRÜNE im Kreistag Mettmann · Düsseldorfer Str. 26 · 40822 Mettmann 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
im Kreistag Mettmann 

Kreishaus 
Düsseldorfer Straße 26 

40822 Mettmann 
(02104) 99 29 74 
(02104) 99 59 74 

gruene.fraktion@kreis-mettmann.de 
www.gruene-kreis-mettmann.de 

 
 

Mettmann, 10.05.2016 
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Projekt: Amphibienschutzanlage Talstraße 
 
Durch den Umbau der Talstraße zwischen dem Schwarzwaldhaus und dem 
neuen Museum Anfang der 2000er Jahre wurden zusätzliche Parkplätze vor 
allem amphibienfeindliche Bordsteine errichtet, die die Amphibienwanderun-
gen der Waldarten Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte und Grasfrosch erheblich 
behindern. Die ursprünglich bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 
Tempo 30 wurde aufgehoben. 
 
Seit 2004 werden die Amphibienwanderungen durch eine einseitige provisori-
sche Schutzanlage, die von der FAUFLO betreut wird teilgeschützt (nur An-
wanderung auf das Laichgewässer). 
 
Von den nach BNatSchG insbesondere BArtSchV besonders geschützten 
Amphibienarten wandern im vorgenannten Bereich bis zu knapp 1000 Tiere 
jährlich. Im Umfeld eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands er-
scheint die Errichtung einer professionellen Amphibienleitanlage mit Kleintier-
durchlässen als überfällig.     
 
Im Rahmen des Masterplans Neandertal ist die Bereitstellung von Mitteln für 
die Planung, den Bau und die folgende Pflege notwendig. Eine Kartierung ist 
nicht mehr erforderlich. Daten, die zur Konzeption der Leitanlage notwendig 
sind, können von der FAUFLO zur Verfügung gestellt werden. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unseres Projektvorschlags. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 
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Projekt: Biotopverbund Zauneidechse ( Lacerta agilis) 
  
 
Die Zauneidechse gehört zu den im Anhang IV der FFH-Richtline geführten 
Arten. Die EU verpflichtet die Mitgliedsstaaten im Artikel 12 der FFH-RL ein 
strenges Schutzsystem für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL einzuführen 
und dafür zu sorgen, dass sich der Erhaltungszustand der Populationen ver-
bessert.  
 
Ein Beitrag zur Erreichung dieser Ziele könnte die Umsetzung der nun schon 
20 Jahre alten Vorschläge des BUND im Rahmen seiner Arbeit „Reptilien-
schutz am Beispiel einer Zauneidechsenpopulation im Neandertal – Kreis 
Mettmann“ (HENF 1990) für den Bereich des ehemaligen Mannesmann-
Steinbruch darstellen. 
 
Wir bitten um Berücksichtung unseres Projektvorschlags zur Pflege und Ent-
wicklung von Zauneidechsen-Lebensräumen im aktiven Steinbruch am Nean-
dertal. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 



Lage der Projektflächen 
 
Die hier beschriebenen Flächen liegen östlich und nördlich der Steinbruchgru-
be. Weitere Projektanträge im Bereich der Haldensüdböschung (s. HENF 
1990) werden folgen.  
 
Ausschnitt au der DGK5 

 
Karte 1: Habitaterweiterungsflächen für die Zauneidechse 
 Ze = rezente Zauneidechsen-Population, Ze? = Vermutete Zauneidechsen-

Population 
 

Ze 

Ze ? 

Ze 

Ze ? 



Ausschnitt aus dem aktuellen Luftbild 

 
Luftbild 1: Habitaterweiterungsflächen für die Zauneidechse 
 Ze = rezente Zauneidechsen-Population, Ze? = Vermutete Zauneidechsen-

Population 
 

Ze 
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Ausschnitt aus dem historischen Luftbild von 1988 

 
Luftbild 2: Lage der möglichen Habitaterweiterungsflächen für die Zauneidechse auf das Luft-

bild von 1988 projiziert 
 
 



Ziele 
 
Es wird angestrebt, den Siedlungsraum der Zauneidechsen-Population, die 
nach heutigem Kenntnisstand bisher nur wenige Teilflächen im Neandertal 
besiedelt (s. HENF 2007), quantitativ zu erweitern und qualitativ zu verbessern 
bzw. falls die Zauneidechse Flächen im Steinbruchgelände besiedelt, diese in 
einem für die Zauneidechse günstigen Erhaltungszustand zu erhalten. Zur 
Erweiterung des Siedlungsbereichs der Zauneidechse bieten sich im beson-
deren Maß „Restflächen“ im ehem. „Mannesmann-Steinbruch“ Neandertal an. 
In Folge der Gehölzsukzession beginnen die durch die Abgrabungstätigkeit 
entstandenen, ursprünglich relativ offenen Flächen wieder zu verbuschen (vgl. 
Luftbild 1 mit 2). 
 
Die Flächen sind freizuhalten von konkurrierenden Nutzungen, insbesondere 
von Nutzungen, die zu Störungen (insb. durch Hunde) der Zauneidechse füh-
ren könnten. Daher sollte im Bereich der Projektfläche (s. Karte 1) keine Öff-
nung des Steinbruchgeländes für Publikumsverkehr (Ausnahme Blick auf das 
Kammmolch-Gewässer) erfolgen. 
 
Kosten 
 
Freistellen von Flächen von Gehölzen auf ca. 2ha (= ca. ¼ der Projektfläche 
(s. Karte 1), die relevanten Gehölze besitzen einen Durchmesser von bis zu 
20 cm). 

 
€ 1,35 / m² x 20.000 m² = € 27.000,- 

 
Jährliche einschürige Mahd auf Teilen der zuvor freigestellten Flächen für die 
Dauer von 10 Jahren (Kosten pro Jahr) 
 

€ 0,50 / m² x 5.000 m² = € 2.500,- 
 
Vorbereitende Kartierungen (hohes Wissensdefizit) und biologisch-
ökologische Begleitung der Maßnahmenumsetzung.  
 

pauschal € 3.000,-  
 

Projektkosten total € 32.500,- 
 
Finanzierung 
 
Der Eigenanteil könnte aus den Ersatzgeldern (seinerzeit ca. DM 100.000,-), 
die im Rahmen des Baus des RegioBahn-Haltepunktes Neandertal geflossen 
sind und zweckgebunden vorrangig in Biotopverbundmaßnahmen im Nean-
dertal eingesetzt werden müssen, finanziert werden. 
 
Im Rahmen des Baues sind bekanntermaßen Siedlungsflächen von Reptilien 
überbaut worden sowie Ausgleichsmaßnahmen nicht, nicht fristgerecht oder 
unqualifiziert umgesetzt worden (vgl. auch Henf 2001), sodass jetzt die Mög-
lichkeit besteht, nachträglich einen adäquaten Ausgleich zu schaffen. 
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Projekt: Fledermausquartier am Sportplatz Neanderta l 
 
Die Fledermauspopulation im Neandertal leidet an geeigneten (Win-
ter)Quartieren. Im Umfeld des ehemaligen Sportplatzes Neandertal, im Paten-
schaftsgelände der FAUFLO, besteht ein ehemaliges Kassenhäuschen, das 
zum Quartier für Fledermäuse hergerichtet werden kann.  
 
Im Rahmen des Masterplans Neandertal ist die Bereitstellung von Mitteln für 
die Planung (insbesondere Kostenermittlung) und den Bau notwendig. Eine 
Kartierung ist nicht erforderlich, da das zu errichtende Quartier ein zusätzli-
ches Angebot an die Fledermauspopulation im FFH-Gebiet ist. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unseres Projektvorschlags. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 
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Projekt: Leitbilder 
  
 
Um den bestehenden rechtlichen Grundlagen zu entsprechen schlagen wir 
vor als Rahmen für weitere Überlegungen sich auf einige, allgemein verbindli-
che Grundsätze zu verständigen. Diese Grundsätze haben wir anliegend for-
muliert.  
 
Da es sich überwiegend ohnehin um geltendes Recht handelt, dürfte es nicht 
schwierig sein einen Konsens über diese Rahmenbedingungen zu erzielen.    
 
Wir bitten um Berücksichtung unseres Projektvorschlags zur Definition von 
Leitbildern, die im Vorfeld von Vorschlägen und konkreten Projekten jeweils 
berücksichtigt werden müssten. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 



Leitbilder 
 
Für das zur Natura-2000-Kulisse gehörende NSG- / FFH-Gebiet Neandertal  
werden unsere Leitbilder von folgenden Fakten und Überlegungen geprägt: 
 
1. Naturschutzgebiete sind Vorranggebiete für den Naturschutz. Nach § 23 (2) 
BNatSchG (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz)) sind „Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen können, nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutz-
gebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.“ 
 
2. Das NSG Neandertal stellt  – trotz der bestehenden Belastungen –  einen 
wertvollen Lebensraum von wildlebenden Pflanzen und Tieren dar. 
 
3. Um diesen Lebensraum zu erhalten und wenigstens in Teilen wiederherzu-
stellen, sind die Vorgaben des europäischen FFH-Rechts, BNatSchG 
(BArtSchV) und der NSG-Festsetzungen zu beachten und umzusetzen. 
 
4. Das NSG Neandertal ist in weiten Teilen durch die verschiedenen Freizeit-
nutzungen, durch „Erholungssuchende“, die Besucher des Neandertalmu-
seums, Steinzeitwerkstatt und Wildgehege zu stark belastet. Diese Belastun-
gen sind zu vermindern. Insbesondere sind mögliche weitere „Event-Flächen“ 
mit dem Schutzzweck nicht zu vereinbaren und daher abzulehnen (vgl. 1.). 
 
5. Die besonders wertvollen Kernzonen des NSG Neandertal sind vorrangig 
zu schützen und zu entwickeln. 
 
6. Das bestehende Wegenetz ist zum Teil viel zu dicht, mit der Folge, dass 
ungestörte Kernzonen zu klein oder nicht vorhanden sind. Zur Stärkung des 
Biotopwerts und zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustand (FFH-RL) 
im NSG Neandertal ist ein Teil der Wege aufzugeben. 
 
7. Der Biotopwert des NSG Neandertal muss bei einem Teil der Flächen wie-
derhergestellt bzw. hinsichtlich seines Erhaltungszustands verbessert werden. 
 
8. Das NSG Neandertal kann in seinem Biotopwert gestärkt werden, wenn es 
durch geeignete Flächen (insbesondere landwirtschaftliche Flächen, die weiter 
landwirtschaftlich genutzt, aber durch Strukturelemente wie etwa Saumstrei-
fen, Brachen, Gehölze, Hecken, Kleingewässer, Blühstreifen, Lerchenfenster 
optimiert werden) arrondiert wird. Der Freiflächenschutz im Umfeld des NSG 
zur Vorhaltung einer Pufferzone um das Natura 2000 Gebiet ist zur Erreichung 
(Erhaltung) eines günstigen Biotopwerts im Schutzgebiet von erheblicher Be-
deutung.  
 
Anmerkung: Vorschläge zur Erweiterung des NSG, insbesondere die Einbe-
ziehung der Siedlungsgebiete von streng geschützten Arten der Anhänge II u. 
IV der FFH-RL, werden von uns z. Zt. erarbeitet und in Kürze vorgestellt. 
 
9. Durch die Etablierung einer „Naturschutzstation Neandertal“ könnte eine 
Stabilisierung und Optimierung des NSG Neandertal erzielt werden. An die 
„Naturschutzstation Neandertal“ sollten die Naturschutzranger mit ordnungs-
behördlicher Befugnis angegliedert werden. Ein Rangersystem ist längs über-



fällig, um die täglich von Besuchern des Tales verursachten Ordnungswidrig-
keiten auf ein verträgliches Maß zurückzuführen.  
 
10. Nach unserer Kenntnis liegen keine ausreichenden Untersuchungen über 
den Bestand der Arten im NSG- / FFH-Gebiet Neandertal vor. Die letzte etwas 
umfassendere faunistische Untersuchung stammt aus der 2. Hälfte der 1980er 
Jahre. Aktueller Daten liegen allenfalls aus der Herpetofauna und der Botanik 
vor. Die Erhebung von aktuellen Daten hinsichtlich der Bewertung von Mögli-
chen Eingriffen in das Natura-2000-Gebiet im Rahmen einer FFH-UVP unum-
gänglich. 
 
11. Der Biotopmanagementplan (BMP) von 1988 muss aktualisiert und dann 
auch umgesetzt werden. Ursprünglich war die Fortschreibung des BMP im LP 
nach 10 Jahren, also um 1998 vorgesehen, ist also längst überfällig.   
 
Aus diesen Grundüberlegungen heraus werden wir im Laufe des weiteren 
MASTERPLAN-VERFAHRENS konkrete Forderungen und  Projektvorschläge 
zum Schutz und zur Optimierung des NSG Neandertal entwickeln und in das 
Verfahren einbringen. Wir gehen davon aus, dass unsere Vorschläge zur Er-
reichung einer win/win-Situation Beachtung finden. 
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Projekt: Gemeinsame Grundlagen 
 Berücksichtigung der Festsetzungen im Landschaftsp lan des 

Kreises Mettmann 
 
Als Folge der Ausweisung des Neandertals als NSG erfolgten Festsetzungen 
im Landschaftsplan für den Kreis Mettmann, die den Schutz der Schutzgüter 
gewährleisten sollen. Die festgeschriebenen Ver- und Gebote sind nach jahre-
langer öffentlicher Diskussion (vor allem in den Gremien des Kreises Mett-
mann), Definition und Offenlage verbindlich und von allen das NSG nutzenden 
Bevölkerungskreisen zu beachten. Verstöße sind nach §70 LG NRW als Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Strafe von bis € 50.000,- bedroht. 
 
Um eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit in Hinblick auf eine posi-
tive Entwicklung im NSG Neandertal als prioritären Raum für die Entwicklung 
von Natur und Landschaft zu schaffen, ist die strikte Einhaltung aller beste-
henden Auflagen Grundlage für eine positive Entwicklung im Schutzgebiet und 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im Masterplanprojekt. 
 
Als weiteren Projektvorschlag bitten wir allen Projektbeteiligten die aktuellen 
Festsetzungen aller Schutzgebiete im Projektraum zukommen zu lassen. Die 
wichtigsten Festsetzungen finden Sie anhängend. Auf diese Weise kann die 
Umsetzbarkeit von Projektideen im Vorfeld weiterer Planungen vom koordinie-
renden Büro vorselektiert werden. Gleichfalls kann viel Energie und Mittel, die 
in von vornherein nicht mit Festsetzungen kompatiblen Projektideen fließen 
könnten, eingespart werden. Als besonders wichtigen Punkt und Basis für alle 
weiteren Überlegungen möchten wir auf die textlichen Festsetzungen zum 
Ausbau der Erholungsnutzung im Naturschutzgebiet Neandertal hinweisen. 
 
Wir bitten um Berücksichtung unserer Projektvorschläge. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 



Textliche Festsetzungen – Landschaftsplan Kreis Met tmann 
(A 2.2-3) Naturschutzgebiet Neandertal  
 
Besonders zu berücksichtigen Verbot y) 













 
 



 



Textliche Festsetzungen – Landschaftsplan Kreis Met tmann 
(A 2.2-3 c) Naturschutzgebiet Laubacher Steinbruch  
 
Besonders zu berücksichtigen Verbot r) in Verbindung mit dem Beschluss des 
Kreisausschusses vom 09.07.1992 und w) Zauneidechse 
 







 
 
 



 
 



Textliche Festsetzungen – Landschaftsplan Kreis Met tmann 
(A 2.2-3 b) Naturschutzgebiet Fraunhofer Steinbruch   
 
Besonders zu berücksichtigen Verbote r) s) und w) 
 
 







 
 



Textliche Festsetzungen – Landschaftsplan Kreis Met tmann 
(A 2.2-3 b) Naturschutzgebiet Fraunhofer Steinbruch   
 
Besonders zu berücksichtigen Verbote u) 
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Projekt: Erhalt und Schaffung von störungsarmen Ker nzonen 
 
Das zur Natura 2000 Kulisse gehörende NSG Neandertal ist durch Naherho-
lungsnutzung, Tourismus, die Besucher des Neandertal-Museums, des Wild-
geheges und der Steinzeitwerkstatt stark belastet. Zählungen der Natur-
schutzverbände haben im Kern des Naturschutzgebiets punktuell bis über 
7000 Besucherbewegungen am Tag festgestellt. Die im Kernbereich des NSG 
liegende Steinzeitwerkstatt zieht jährlich zusätzlich etwa 3000 Besucher an 
(mdl. Prof. Weniger). Dies entspricht eher der Nutzungshäufigkeit in einer gut 
besuchten Parkanlage und ist mit den Belangen des Naturschutzes kaum zu 
vereinbaren. Durch das ausgedehnte Wegenetz sind kaum mehr störungsar-
me Rückzugsgebiete für störanfällige Tierarten vorhanden. Die Missachtung 
des Wegenutzungsgebots führt vielerorts zur Ausbildung von Trampelpfaden 
und zur Zerstörung der Vegetation. Es gilt die letzten störungsarmen Rück-
zugsgebiete vorrangig zu schützen und zu entwickeln. Die wenigen verbliebe-
nen störungsarmen Bereiche sind heute überwiegend nicht durch Wege er-
schlossen und wurden stellenweise bereits gegen unbefugtes Betreten gesi-
chert. Der bisher nicht erfolgte Anschluss an das Wegesystem ist auch dahin-
gehend günstig, dass Widerstände aus der Bevölkerung, wie sie beim Rück-
bau von Wegen auftreten (Beispiel Haus Wanderclub) hier nicht zu erwarten 
sind. 
 
Im Rahmen des Masterplans Neandertal ist die Bereitstellung von Mitteln not-
wendig, um Kernzonen als solche zu Kennzeichen, zu entwickeln und zu si-
chern. 
 
Wir bitten um Berücksichtung unserer Projektvorschläge. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 



1. Kernzone Laubacher Bruch 
 

 
Karte 1:  Kernzone Laubacher Bruch 
 NSG (FFH-Gebiet) LSG  LB



1. Laubacher Bruch – Bemerkungen zum Gebiet 
 
Schutzstatus : Die in Karte 1 dargestellte Fläche ist größtenteils als FFH- und 
NSG ausgewiesen. Zum Schutz der Zauneidechsen-Metapopulation (Lacerta 
agilis) wurde im Schutzgebiet ein besonders wichtiger Teilbereich als ge-
schützte Landschaftsbestandteile (LB - A 2.8-17 Trockenhang "Nähe Stein-
kaule") ausgewiesen (s. Karte 1). 
 
Erschließung : Außer der Werkszufahrt zum Steinbruch existieren keine lega-
len öffentlichen Wege. Die ehemalige Zufahrt von der L357 ist seit Jahrzehn-
ten nicht mehr passierbar; die Zuwegung von der Eidamshauserstraße südlich 
der Eisenbahnunterführung gleichfalls. 
 
Naturschutzfachliche Betreuung der Fläche : Seit 1988 werden von der 
FAUFLO in Abstimmung mit der ULB regelmäßig Pflegemaßnahmen durchge-
führt. Seit etwa 5 Jahren gehören die größten Teile der in Karte 1 abgegrenz-
ten Fläche zum Patenschaftsgelände der FAUFLO. 
 
Durchführung von Maßnahmen der Pflege und Entwicklu ng : Insbesonde-
re zielen die Pflegemaßnahmen auf den Schutz der Pflege und Entwicklung 
der Reptilienpopulation, insbesondere der streng geschützten Zauneidechse. 
Weiterhin wurden Maßnahmen zum Fledermausschutz, zum Schutz der Avi-
fauna und der Vegetation (Erhalt xerothermer Standorte) durchgeführt. In Ab-
stimmung zwischen der ULB und der FAUFLO von unterschiedlichen Trägern 
Freistellungsmaßnahmen durchgeführt. Auf dem ehemaligen Sportplatz wur-
den Maßnahmen aus dem Euroga 2002plus Programm umgesetzt. Die Anla-
ge einer Zaunanlage im Umfeld des ehemaligen Sportplatzes durch die ULB 
zeigt positive Auswirkungen. Die Zerstörungen an den Biotopen in diesem 
Teilbereich des FFH-Gebiets haben deutlich abgenommen.  
 
Bekannte Probleme : Größtes Problem ist das Betreten des Geländes durch 
unautorisierte Personen. Besonders problematisch ist die seit Jahren andau-
ernden Zerstörungen im Bereich des ehemaligen Sportplatzes durch Vanda-
lismus, wildes Campen (Feuerstellen auf der Teichfolie) und die Durchführung 
von Grillfesten. Weiterhin waren die Anlage von ungenehmigten Kletterrouten 
am Predigtstuhlfelsen (Eindübeln von Haken), massive Vermüllung, campie-
ren von Obdachlosen (z. T. über Monate), Laufen lassen von Hunden, Schür-
fen von Versteinerungen, illegale Grabungen, etc. zu beobachten. 
 
Bisher umgesetzte Sicherungsmaßnahmen : Installation einer Abzäunung 
gegen das unbefugte Betreten besonders am Wochenende.  
 
Entwicklungsziel : Kernzone, Totalreservat, Erhalt der vorhandenen xe-
rothermer Biotope durch Mahd. 
 
Keine Erschließung der bisher unerschlossenen Fläche durch Wege und Ver-
besserung der Sicherungsmaßnahmen. Außerdem ist die relativ willkürliche 
Abgrenzung des NSG an die tatsächlichen Gegebenheiten durch die Auswei-
tung des Schutzgebietes auf die Siedlungsflächen der im Bereich siedelnden 
streng geschützten Tier- (z. B. Zauneidechse, Kammmolch, Uhu) und regional 
seltener Pflanzenarten (z. B. Hirschzunge, Milzfarn) auszuweiten. Diese liegen 
vor allem im Bereich des nördlich angrenzenden Bahndammes und des Ab-
grabungsgebiets. 
 



Nutzung für die Öffentlichkeit : In Abstimmung mit dem Patenschaftsverein 
sind einzelne geführte Führungen kleiner Gruppen im Kalenderjahr möglich.   
 



2. Kernzone Fraunhofer Bruch 
 

 
Karte 2:   Kernzone Fraunhofer Bruch 
 NSG (FFH-Gebiet) LSG  geschütztes Sonderbiotop Brache

NSG 
LSG 



2. Fraunhofer Bruch – Bemerkungen zum Gebiet 
 
Schutzstatus : Die in Karte 2 dargestellte Fläche ist als FFH- und NSG ausgewiesen. Zum 
Schutz der Steinbruchbiotope wurde im Naturschutzgebiet ein besonders wichtiger Teilbe-
reich als geschütztes Sonderbiotop Brache (s. LP Kreis Mettmann - A 3.4-11) ausgewiesen. 
 
Erschließung : Außer der Zufahrt zum ehemaligen Universitätsgelände existieren keine lega-
len öffentlichen Wege. Die Zufahrt von der L357 ist seit der Errichtung des sog. „Fundorts“ 
durch ein massives Tor verschlossen. 
 
Naturschutzfachliche Betreuung der Fläche : Bis zur Schließung der Außenstelle der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Prof. Lösch) wurden die Biotope durch Studenten und 
Mitarbeiter der Heinrich-Heine-Universität und nach deren Schließung durch die Biologische 
Station Urdenbacher Kämpe untersucht. Pflegemaßnahmen wurden im Auftrag des Kreises 
Mettmann in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität durchgeführt. 
 
Durchführung von Maßnahmen der Pflege und Entwicklu ng : Insbesondere zielen die 
Pflegemaßnahmen auf den Schutz der Pflege und Entwicklung der hier anzutreffenden sel-
tenen Vegetation xerothermer Standorte. Für das Gebiet wurden Maßnahmen des Biotop-
managementplans definiert. Weitere Hinweise zur Pflege geben einige Diplomarbeiten. Wei-
terhin wurden Maßnahmen zum Fledermausschutz (Ersatzdachboden für den im LBP fest-
gesetzten aber nicht errichteten Dachboden des neuen Neandertalmuseums) durchführt. Ob 
diese im Rahmen eines Monitorings später betreut wurden ist nicht bekannt. 
 
Bekannte Probleme : Größtes Problem war bisher das Betreten des Geländes durch unau-
torisierte Personen. Solange die Außenstelle der Universität Düsseldorf bestand, wurde die 
Aufsicht über das Gelände von Mitarbeitern der Universität oder durch von der Universität 
beauftragte Personen (Wachdienst) gewährleistet. In dem Gebiet ist jederzeit mit abgehen-
den Steinen von den Bermenkanten zu rechnen. Die Steine können  die Ausmaße eines 
Kleinwagens erreichen, eine Gefahr für jeden Nutzer. Langfristig wird dies zu Grobschutthal-
den führen. 
 
Größtes Problem der letzten Jahre war die Anlage von ungenehmigten Kletterrouten an den 
Steinbruchwänden (Eindübeln von Haken). G. Richter, Düsseldorf (ehem. Uni Düsseldorf) 
berichtet von der völligen Beseitigung der Vegetation und des Substrates an Teilen der 
Steinbruchwände (Ausputzen der Kletterrouten) sowie deren Basis. Zudem wurde die Ab-
zäunung des NSG am alten Kalkofen zerstört und Trampelpfade und Schneisen zu den Klet-
terstellen angelegt. 
 
Ein weiteres Problem ist das unbefugte Eindringen von Besuchern der Fundstelle und der 
oberen Geländekante in das Gebiet. Der Fundort ist dem NSG gegenüber nur unzureichend 
abgezäunt. 
 
Bisher umgesetzte Sicherungsmaßnahmen : Wiederherstellung des Zaunes am alten 
Kalkofen und Beseitigung der Kletterhaken. 
 
Entwicklungsziel : Kernzone, Totalreservat, Erhalt xerothermer Biotope, Erhaltung eines 
schattigen und feuchten "Schluchtstandortes". Der darauf stockende Wald stellt auch ein 
Relikt der Übergangszeit von Boreal zu Atlantikum dar. 
 
Keine Erschließung der bisher unerschlossenen Fläche durch Wege und Verbesserung der 
Sicherungsmaßnahmen. Verbesserung der Abzäunungen am alten Kalkofen und Fundort. 
Außerdem ist die relativ willkürliche Abgrenzung des NSG an die tatsächlichen Gegebenhei-
ten durch die Ausweitung des Schutzgebietes auf die südlichwestlich angrenzenden He-
ckenkomplexe („Auf den zwölf Morgen“) vorzunehmen. D. Regulski, Remscheid verweist auf 



die Möglichkeit eines Nistplatzes des Uhus. Die bestehenden Baracken sollten beseitigt wer-
den. 
 
Nutzung für die Öffentlichkeit : In Abstimmung mit der ULB wären gelegentliche (botani-
sche) Führungen kleiner Gruppen möglich.   



3. Kernzone Kleingewässerkomplex Winkelsmühle 
 

 
Karte 3:   Kernzone Winkelsmühle 
 NSG (FFH-Gebiet) LSG  LG

NSG 

NSG 



Winkelsmühle – Bemerkungen zum Gebiet 
 
Schutzstatus : Die in Karte 3 dargestellte Fläche ist als FFH- und NSG ausge-
wiesen. Im zentralen Bereich der Fläche liegt der Gewässerkomplex Winkels-
mühle, der große Bedeutung für den Schutz der Amphibien- (6 – 7 Arten) und 
Reptilienpopulation (Ringelnatter, Blindschleiche) im zentralen NSG besitzt. 
 
Erschließung : Das Gelände ist nur über ein verschlossenes Tor an der Win-
kelsmühle legal zu erreichen. 
 
Naturschutzfachliche Betreuung der Fläche : Die Fläche wurde über Jahrzehn-
te vom Zweckverband Neandertal bis zu seiner Auflösung betreut. Über einen 
langen Zeitraum wurde die Fläche für den Naturschutz ausgebaut. Nach der Auf-
lösung des Zweckverbandes wurden die Pflegemaßnahmen zurückgefahren oder 
nur noch unregelmäßig durchgeführt. 
 
Durchführung von Maßnahmen der Pflege und Entwicklu ng : Insbesondere 
zielen die Pflegemaßnahmen auf den Schutz, der Pflege und Entwicklung der 
Amphibien- und Reptilienpopulation. Dies bedingte die Pflege des (Klein-
)Gewässersystems von nahezu 20 Gewässern, die Anlage von Eizeitigungsplät-
zen für die Ringelnatter, eine regelmäßige Wiesenmahd, die Betreuung der 
künstlichen Baumhöhlen, die Heckenpflege aber auch Maßnahmen zum Schutz 
der Avifauna. Heute wird die Flächenpflege von Mitarbeitern der ULB organisiert. 
 
Bekannte Probleme : Durch seine abgelegene Lage und Isolierung ist die Fläche 
weitgehend von negativen Einflüssen, z. B. einer überzogenen Naherholungs-
nutzung verschont geblieben. Gelegentlich wird an den größeren Gewässern 
„schwarz“ geangelt. 
 
Bisher umgesetzte Sicherungsmaßnahmen : Seit Jahrzehnten sind Teile des  
Geländes abgezäunt.  
 
Entwicklungsziel : Kernzone, Totalreservat, Erhalt des Gewässersystems, der 
Hecken und Eizeitungsplätze für die Ringelnatter im Bereich der Winkelsmühle. 
Beibehaltung der Grünlandnutzung im nordöstlichen Teilbereich (Landwirt Hau-
de). 
 
Keine Erschließung der bisher unerschlossenen Fläche durch Wege. Wegerelikte 
sind zurückzubauen. 
 
Nutzung für die Öffentlichkeit : In Abstimmung mit dem Kreis Mettmann sind 
einzelne geführte Führungen kleiner Gruppen im Kalenderjahr möglich.   



4. Kernzone Bruch Schragen / Flasche 
 

 

 

 

 
Karte 4: Kernzone Schragen / Flasche 
 NSG (FFH-Gebiet) LSG  LG

NSG 

NSG 

NSG 



Schragen / Flasche – Bemerkungen zum Gebiet 
 
Schutzstatus : Die in Karte 4 dargestellte Fläche ist als FFH- und NSG ausge-
wiesen. Im zentralen Bereich der Fläche liegt ein aufgelassener Steinbruch mit 
hohem Potenzial für den Artenschutz. 
 
Erschließung : Das Steinbruchgelände ist legal nur über ein verschlossenes Tor 
(steht gelegentlich offen oder ist aufgebrochen) an der Brücke über die Düssel zu 
erreichen. Von Süden führt ein Trampelpfad in das Gelände. Der im mittleren Teil 
der Fläche liegende Erlenbruchwaldkomplex wird als Abkürzung durch ausge-
baute Wander- und Reitwege erschlossen.  
 
Naturschutzfachliche Betreuung der Fläche : Künstliche Baumhöhlen der 
FAUFLO. Nach Kenntnis der Verfasser wird die Fläche darüber hinaus derzeit 
nicht naturschutzfachlich betreut. 
 
Durchführung von Maßnahmen der Pflege und Entwicklu ng : Zur Beruhigung 
der Fläche ist das Wegenetz innerhalb der Kernzone (Erlenbruchwald) zurückzu-
bauen. Dies ist problemlos möglich, da ein gut ausgebautes Wegenetz im Umfeld 
besteht. 
 
Bekannte Probleme : Zeitweise permanente Störungen durch Naherholungssu-
chende und Reiter, Bildung von Trampelpfaden. 
 
Bisher umgesetzte Sicherungsmaßnahmen : Anlage von provisorischen Zäu-
nen und Knüppelholzhaufen. Diese Maßnahmen zeigten jedoch wenig Wirkung.  
 
Entwicklungsziel : Kernzone, Totalreservat, Erhalt von offenen Flächen im 
Steinbruch. Beweidung mit Rindern (keine Pferde) ist möglich. Völlige Beruhi-
gung der Waldanteile der Kernzone als Rückzugsgebiet für störempfindliche Ar-
ten. 
 
Keine Erschließung der bisher unerschlossenen Fläche durch Wege. Wegerelikte 
sind zurückzubauen. 
 
Nutzung für die Öffentlichkeit : Keine.   



5. Kernzone Brüche Düsselberg 
 

 

 
Karte 5:   Kernzone Brüche Düsselberg 
 NSG (FFH-Gebiet) LSG  LG

NSG 

NSG 

NSG NSG 



Brüche Düsselberg – Bemerkungen zum Gebiet 
 
Schutzstatus : Die in Karte 5 dargestellte Fläche ist als FFH- und NSG ausgewiesen. 
 
Erschließung : Außer dem zentralen Talweg durch das ehemalige Steinbruchgelände exis-
tieren keine legalen Wege. Der Zugang über die Düsselbrücke in das westliche Steinbruch-
gelände ist provisorisch gesperrt. 
 
Naturschutzfachliche Betreuung der Fläche : Bis weit in die 1990er Jahre hatten Teile der 
Fläche eine große Bedeutung für xerotherme Tier und Pflanzenarten. Nach Kenntnis der 
Verfasser wird die Fläche derzeit nicht naturschutzfachlich betreut. 
 
Durchführung von Maßnahmen der Pflege und Entwicklu ng : Insbesondere sollten Pfle-
gemaßnahmen auf den Schutz, Pflege und Entwicklung von Arten mit enger Bindung an tro-
ckenwarme Lebensräume zielen. 
 
Bekannte Probleme : Größtes Problem war bisher das Betreten des Geländes durch unau-
torisierte Personen.  
 
Bisher umgesetzte Sicherungsmaßnahmen : Installation von provisorischen Absperrungen 
(Düsselbrücke).  
 
Entwicklungsziel : Kernzone, Totalreservat, Erhalt xerothermer Biotope. Keine Erschließung 
der bisher unerschlossenen Fläche durch Wege.  
 
Nutzung für die Öffentlichkeit : Einzelne geführte Führungen kleiner Gruppen im Kalender-
jahr möglich.   
 



NaturKulTour Neandertal 
Masterplan Neandertal 
 
Projektbeiträge der Naturschutzverbände 
 
BUND – FAUFLO (LNU) – NABU 

                      
 
 
 
Projekt: Vernetzung des NSG Tongrube Majefski und d es NSG Neander-
tal  
 
In Folge des Neubaus der L403 „Unterführung der Eisenbahntrasse Düssel-
dorf - Hagen in Erkrath-Hochdahl“ ist die Weiterführung der Hauptstraße in 
Richtung Schimmelbuschstraße im hinteren Teilbereich entbehrlich. Bei Um-
bau der Hauptstraße in eine Sackgasse könnte die Unterführung der Straße 
südlich des NSG Tongrube Majefski weitgehend zurückgebaut werden, was 
einen gravierenden Beitrag zum Biotopverbund zwischen den bestehenden 
zwei Naturschutzgebieten darstellen würde. Die bestehenden, nur schlecht 
funktionierenden Amphibienleitanlagen, könnten teilweise zurückgebaut wer-
den. Die Straße zum Fuß- und Radweg z. B. mit wassergebundener Decke 
umgebaut werden. 
 
Bürgerproteste hinsichtlich des bestehenden Verkehrs lassen eine hohe 
Akzeptanz der Maßnahme bei den Anliegern vermuten. 
 
Im Rahmen des Masterplans Neandertal ist die Bereitstellung von Mitteln für 
die Planung (Kostenermittlung) und den Bau notwendig. Kartierungen sind 
nicht erforderlich, da ausreichende Untersuchungen aus den letzten Jahren 
zur Verfügung stehen (z. HENF 2004). 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unseres Projektvorschlags. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 



NaturKulTour Neandertal 
Masterplan Neandertal 
 
Projektbeiträge der Naturschutzverbände 
 
BUND – FAUFLO (LNU) – NABU 

                      
 
Projekt: Vogelschutzgebiet Schlammteich 
 
Der Schlammteich des Steinbruchs im Neandertal hat seit langem eine hohe 
Bedeutung für den Arten-, insbesondere dem Vogel- und Amphibienschutz. In 
der jüngeren Vergangenheit sind leider ökologische Verschlechterungen ein-
getreten, die im Rahmen des Masterplanverfahrens korrigiert werden sollten. 
Dabei wären auch Maßnahmen des sanften Tourismus möglich.  
Bestehende Probleme 

• Zerstörte Abzäunung, dadurch Eindringen Unbefugter – Störungen 
• Besatz des Gewässer mit fremdländischen Fischen und Krebsen - Be-

einträchtigung des Reproduktionsgewässers der Amphibien 
• Verbuschung der Röhrichte 

Landschaftspflegerische Maßnahmen  
• Errichtung einer funktionalen Abzäunung (z. B. wie in der Grube 7, 

Haan-Gruiten) 
• Abfischung (Ablassen) des Gewässers zur Beseitigung der fremdlän-

dischen Fisch- und Krebsarten 
• Teilbeseitigung der Gehölze in den Röhrichten 
• Erhöhung des Wasserstaus oder Anlage von großflächigen Lachen 

(Limnicolen)    
Touristische Maßnahmen 

• Errichtung eines Beobachtungsstandes im konzeptioneller Zusam-
menarbeit mit den Naturschutzverbänden, insbesondere NABU 

 
Im Rahmen des Masterplans Neandertal ist die Bereitstellung von Mitteln für 
die Planung, den Bau und die folgende Pflege (Abfischung) notwendig. Eine 
Kartierung ist weitgehend nicht mehr erforderlich. Ornithologische Daten, die 
zur Konzeption der Fläche notwendig sind, liegen aus den letzten 20 Jahren 
vor. Daten zu den Amphibien (provisorische Amphibienschutzanlage am Süd-
ring (1986-2001) können von der FAUFLO zur Verfügung gestellt werden. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unseres Projektvorschlags. 
 
Die Vorsitzenden 
 
 
 
 
Götz Lederer Karin Nicolai Wolfgang Sternberg 
(BUND) (FAUFLO) (NABU) 

FAUFLO 


